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Entwicklungen und Strukturen der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit in der Großregion SaarLorLux 
 

Christian Wille  

 

Einführung 
Die Karten zeigen verschiedene Gebietabgrenzungen der Großregion sowie kleinere Projektregionen. 
Die Unterschiedlichkeit des räumlichen Zuschnitts, die auch als „géométrie variable“ (Schulz 1997: 36) 
bezeichnet wird, ergibt sich aus den vielfältigen Kooperationskulissen und Projekterfordernissen. Die 
größte räumliche Ausdehnung des politisch-administrativen Kooperationsgebiets „Großregion Saar-
LorLux“ umfasst das Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien. Dieser Gebiets-
zuschnitt variiert jedoch in der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Denn angesichts 
der strukturellen Verflechtungen zwischen den Teilgebieten, der beteiligten Akteure und Kooperati-
onsnetzwerke bilden sich unweigerlich unterschiedliche Konstellationen der Zusammenarbeit heraus.  

Das Montandreieck aus saarländisch-lothringischem Kohlerevier und lothringisch-luxemburgischem 
Eisenerzrevier (Minette). Quelle: GR-Atlas 
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Der Saar-Lor-Lux-Raum, formuliert von H. Rolshoven 1969. Quelle: GR-Atlas  

 

In diesen Beitrag werden diese über Jahrzehnte hinweg gewachsen Strukturen der internationalen, 
interregionalen und grenznachbarschaftlichen Kooperation in der Großregion vorgestellt. Die Betrach-
tung erfolgt ab den späten 1960er Jahren über die 1990er Jahre, in denen die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit an allen EU-Binnengrenzen einen deutlichen Entwicklungsschub erfuhr; bis in die 
2000er Jahre, in denen eine spürbare Verfestigung der grenzüberschreitenden Kooperation einsetzt. 
Die jeweiligen Entwicklungen werden an die entsprechenden Rahmenbedingungen, die unter anderem 
von Brüssel gesetzt werden, rückgebunden und nach Akteursebenen differenziert. 

Die Betrachtung von mehr als 40 Jahren grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Großregion 
gibt einen Einblick in zentrale Entwicklungen. Die Zusammenarbeit zwischen den Teilgebieten basierte 
zwar anfänglich auf ähnlichen Wirtschaftsstrukturen und krisenbedingten Notwendigkeiten, gleich-
wohl ist das heutige Kooperationsgeflecht nicht nur als Ergebnis einer ökonomischen Schicksalsge-
meinschaft zu werten. Vielmehr ist durch den gemeinsamen Willen der politisch Verantwortlichen und 
durch die europäische Regionalpolitik ein differenziertes Netzwerk von institutionellen Strukturen auf 
unterschiedlichen Ebenen entstanden, dessen rechtlich-institutionelle Verfasstheit von losen und auf 
Freiwilligkeit basierenden Kooperationsverbünden bis hin zu internationalen Vereinbarungen reicht.  
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Dazu gehört die Ende der 1960er Jahre ins Leben gerufene deutsch-französische Regierungskommis-
sion auf Ebene der Außenministerien, der 1971 auch Luxemburg beitrat. Um in ihre Arbeiten – die sich 
in den Folgejahren vorrangig auf die Probleme der Kohle- und Stahlindustrie konzentrierten – auch die 
regionalen Gebietskörperschaften einzubeziehen, wurde 1971 die Regionalkommission SaarLorLux – 
Trier/Westpfalz eingesetzt. Die Zusammenarbeit und Aufgaben beider Gremien wurden im Notenaus-
tausch von 1980 vertraglich geregelt.  

Abgrenzung der Regionalkommission SaarLorLux – Trier/Westpfalz. Quelle: GR-Atlas 

 
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre entfaltete sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf 
der Ebene der Legislative, der Kommunen und der Wirtschaftspartner. So wurde 1986 der Interregio-
nale Parlamentarierrat eingerichtet, ferner wurde die Vorläuferstruktur der heutigen EuRegio SaarLor-
Lux+ gegründet. Außerdem schlossen sich die Handwerkskammern und die Industrie- und Handels-
kammern grenzüberschreitend zusammen. Die 1990er Jahre sind – insbesondere durch die Förderung 
der Europäischen Union – von einer weiteren Ausdifferenzierung und Vervielfachung der grenzüber-
schreitenden Initiativen und Kooperationsstrukturen gekennzeichnet. Im Jahr 1995 wurde das bis 
heute höchste politische Gremium der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – der Gipfel der Groß-
region – eingerichtet. Außerdem wurde der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (1997) 
gegründet, der wiederum die Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle initiierte. Auch auf 
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kommunaler Ebene kam es zu weiteren grenzüberschreitenden Initiativen, wie etwa zur Gründung des 
Vereins SaarMoselle Avenir (1997), des Städtenetzes Quattropole (2000) oder Lela+ (2006).  

Die Großregion SaarLorLux nach der Abgrenzung des Interregionalen Parlamentarierrats (1986). 
Quelle: GR-Atlas 

 
Seit der Jahrtausendwende sind verstärkt Bemühungen zur weiteren Verfestigung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auszumachen. So wurde bspw. vom 7. Gipfel der Großregion (2003) das 
„Zukunftsbild 2020“ vorgelegt, in dem strategische Leitlinien für die politische Kooperation formuliert 
werden. Ferner wurde 2005 eine Neufassung des Notenaustauschs von 1980 ausgehandelt, in welcher 
der Partnerstatus Walloniens festgelegt und Lothringens gestärkt wurde und die Rolle der inzwischen 
existierenden Gremien der regionalpolitischen Kooperation verankert wurde. Schließlich wurde das 
von der Europäischen Kommission eingeführte Instrument des Europäischen Verbunds für Territoriale 
Zusammenarbeit genutzt, um grenzüberschreitende Zweckverbände mit eigener Geschäftsfähigkeit 
einzurichten. Der chronologische Abriss über die Kooperationsstrukturen in der Großregion zeigt ins-
gesamt drei sich überlappende Entwicklungsphasen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf. 
Dazu zählt die Konstituierung der ersten Kooperationsstrukturen Anfang der 1970er Jahre, die anfäng-
lich auf zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg beruhten. 
Die 1980er und 1990er Jahre sind von einer Ausdifferenzierung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit nach verschiedenen Akteursebenen geprägt bei einer Stärkung der regionalpolitischen Zu-
sammenarbeit. Etwa ab der Jahrtausendwende differenziert sich die kommunale Zusammenarbeit 
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weiter aus und bereits bestehende Kooperationen – insbesondere die Zusammenarbeit der Partner 
der Exekutive – werden stärker professionalisiert und verfestigt. 

Entwicklung und Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion 
*seit 2005 ist Wallonien Mitglied der Regionalkommission; **seit 2010 als EVTZ 

 

Grenzregionen 
Fast ein Drittel der Einwohner des erweiterten Europa lebt in Grenzregionen (BMVBS 2011: 9). Damit 
ist ein erheblicher Anteil der Europäer von den nationalen Randlagen und den daraus resultierenden 
Auswirkungen betroffen. Sie profitieren jedoch auch in erheblichem Ausmaß von den zentralen Mei-
lensteilen des Europäischen Integrationsprozesses, wie etwa vom Schengen-Abkommen, Europäi-
schen Binnenmarkt, von der Euroeinführung oder von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
Darunter werden in diesem Beitrag Kooperationsbeziehungen über nationale Grenzen hinweg verstan-
den ohne zunächst die Ziele, Intensität oder Akteure näher zu spezifizieren. Somit schließt der Ober-
begriff internationale, interregionale und grenznachbarschaftliche Formen der Zusammenarbeit ein, 
die auch in der Großregion vorzufinden sind. Die Annäherung an grenzüberschreitende Zusammenar-
beit kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen. So können grenzüberschreitende Kooperations-
beziehungen aus bestimmten Notwendigkeiten heraus entstehen, etwa wenn das gemeinsame Han-
deln von benachbarten Grenzregionen mehr Erfolg verspricht, als das isolierte Handeln der einzelnen 
Akteure. Zum anderen kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als politisches Instrument ver-
standen werden, wie z.B. für den Abbau von Entwicklungsunterschieden an den EU-Binnengrenzen. 
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Teilgebiete       Verwaltungseinheiten 

Saarland:       Landkreise (districts) (6), Gemeinden (communes) (52) 

Lothringen:       Departements (départements) (4), Beschäftigungszonen (zones d’emploi) (17),  
     Gemeinden (communes) (2 339)  

Luxemburg:       Distrikte (districts) (3), Kantone (cantons) (12), Gemeinden (communes) (105) 

Rheinland-Pfalz: Kreisfreie Städte und Landkreise (communes urbaines et régions) (36),  
     Verbandsgemeinden (communes associées) (163), Gemeinden (communes) (2 306) 

Wallonien:       Provinzen (provinces) (5), Arrondissements (arrondissements) (20),     
     Gemeinden (communes) (262) 

Verwaltungsgliederung der Teilgebiete der Großregion. Quelle: Statistische Ämter der Großregion 

 

Diese „horizontale Integration“ (Schmitt-Egner 2005) fördert die Europäische Kommission besonders 
seit Anfang der 1990er Jahre. Beide Betrachtungen von Kooperationsbeziehungen, die auch als In-
tegration ‚von unten’ bzw. ‚von oben’ bezeichnet werden können (Groß/Wille et. al. 2006: 89), fallen 
oftmals zusammen. So z.B. in der Großregion, in der zunächst lokale Akteure im Zuge des Niedergangs 
von Kohle und Stahl grenzüberschreitende Beziehungen knüpften, die in ihrer heutigen Form von der 
europäischen Regionalpolitik gefördert werden um struktur- und kohäsionspolitische Ziele durchzu-
setzen. 

Die Großregion als eine der größten Grenz-
räume in Europa stellt mit 65 400 km² und ca. 
11,3 Millionen Einwohnern 1,6% des Gebietes 
und 2,3% der Bevölkerung der EU 27 (IBA 2009a: 
1). Dabei bildet der Kooperationsraum keine ho-
mogene Einheit, sondern – je nach Perspektive 
– ein Konglomerat von grenzüberschreitenden 
Verflechtungen oder einen Verbund von poli-
tisch-administrativ definierten Teilräumen mit 
ihren jeweiligen strukturellen Merkmalen. Zu 
den Teilräumen zählen zwei deutsche Bundes-
länder, eine französische Region, ein souveräner 
Nationalstaat und eine belgische Region mit 
zwei Sprachgemeinschaften. Diese heterogene 
Verwaltungsgliederung – die nicht unproblema-
tisch ist für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit – differenziert sich unterhalb der re-
gionalen Ebene weiter aus. 

 

Schengen-Gedenkstein. Foto: C. Wille 
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Schengen-Denkmal im lu-
xemburgischen Mosel-Dorf 
Schengen. Foto: C. Wille 

 

Das Saarland als ein Teil-
raum der Großregion weist 
eine bewegte und von zahl-
reichen Grenzverschiebun-
gen gekennzeichnete Ge-
schichte auf und trat erst im 
Jahr 1957 der Bundesrepub-
lik Deutschland bei. Mit ca. 
einer Million Einwohnern 
auf 2 569 km² entfallen 
heute rund 9% der Bevölke-
rung und 4% der Fläche der 

Großregion auf das deutsche Bundesland. Damit ist die Fläche des Saarlandes kaum kleiner als die des 
Großherzogtums, jedoch leben hier etwa doppelt so viele Menschen. So stellt das Saarland das am 
dichtesten besiedelte Teilgebiet im Kooperationsraum. Bis 2030 wird hier von einem weiteren Rück-
gang der Bevölkerung (-4,9%) ausgegangen. 

Die Region Lothringen mit ihren vier Departements entstand 1960 im Zuge der Einrichtung der franzö-
sischen Regionen. Mit einer Fläche von 23 547km²  stellt die im nordöstlichen Frankreich gelegene 
Verwaltungseinheit mit Abstand das größte Territorium, jedoch wohnen hier lediglich ein Fünftel (2,3 
Million Einwohner) der Gesamtbevölkerung der Großregion. Lothringen ist damit vergleichsweise 
dünn besiedelt; die Bevölkerungskonzentrationen sind in den urbanen Räumen und Wirtschaftszen-
tren der Departements Meurthe-et-Moselle und Moselle auszumachen. Die größte Bevölkerungs-
dichte weist der Raum Thionville an der französisch-luxemburgischen Grenze auf, wo der Großteil der 

lothringischen Grenzgän-
ger mit einem Arbeitsplatz 
in Luxemburg wohnt (INSEE 
2011). Bis zum Jahr 2030 
wird für Lothringen von ei-
nem weiteren Bevölke-
rungsrückgang (-2,7%) aus-
gegangen, der sich im Ver-
gleich zu den beiden deut-
schen Bundesländern noch 
moderat ausprägt. 

 

Moselbrücke über die 
deutsch-luxemburgische 
Grenze. Foto: C. Wille 
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Anlegestelle der „Princesse 
Marie-Astrid“ in Schengen, 
auf der 1985 das Schenge-
ner Abkommen unterzeich-
net wurde. Foto: C. Wille 

 

Luxemburg ist das zweit-
kleinste Land der EU und im 
Kooperationsraum das ein-
zige Teilgebiet, das einen 
souveränen Nationalstaat 
repräsentiert. Mit 476 187 
Einwohnern auf einer Flä-
che von 2 586 km² stellt das 
Großherzogtum ca. 4% der 
Bevölkerung und der Ge-
samtfläche der Großregion. 
Die größte Bevölkerungs-
konzentration ist im Zent-
rum und im Süden des Lan-
des auszumachen, wobei 
die Kantone Esch und Lu-
xemburg-Stadt am dichtes-
ten besiedelt sind. Hinge-
gen wohnen vergleichs-
weise wenige Menschen im 
landwirtschaftlich gepräg-
ten Norden des Landes. Be-
sonders hervorzuheben ist 
der hohe Ausländeranteil 
an der Wohnbevölkerung 
(42,5%), der auf die Ein-
wanderungswellen der 

1920er, 1950er und 1970er Jahre und auf den anhaltenden Zustrom von Hochqualifizierten – auch aus 
der Großregion – zurückgeht (Pauly 2010). Bis zum Jahr 2030 wird in Luxemburg ein deutlicher Anstieg 
der Bevölkerungszahlen (+17,3%) erwartet, der auf  Zuwanderung und günstigen Geburtenraten grün-
den soll. Bereits im Jahr 2011 zählt Luxemburg über 512.000 Einwohner (Statec 2011). 

Das Bundesland Rheinland-Pfalz zählt über vier Millionen Einwohner auf einer Fläche von 19 853 km² 
und ist somit das bevölkerungsreichste Teilgebiet mit dem zweitgrößten Territorium im Kooperations-
raum. Die höchste Bevölkerungsdichte weisen die Städte Ludwigshafen und Mainz auf. Bis zum Jahr 
2030 wird von einem weiteren Rückgang (-8,1%) der Bevölkerung ausgegangen. 
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Sozio-ökonomische Kennziffern zur Großregion 2006/2008. Eigene Zusammenstellung auf Basis von 
1) AG der Statistischen Ämter 2008; 
2) IBA 2009a; 
3) Eigene Berechnungen; 
4) IBA 2009b; 
* Kaufkraftstandard 

 

Das südbelgische Wallonien ist eine der drei Regionen des belgischen Königsreichs, und ihr Territorium 
erstreckt sich über die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und über den Großteil der Französi-
schen Gemeinschaft Belgiens. Mit ca. 3,5 Millionen Einwohnern stellt Wallonien auf 16 844 km² rund 
30% der Bevölkerung und ein Viertel der Gesamtfläche der Großregion. Die Ballungsräume befinden 
sich vor allem im Norden Walloniens, insbesondere um die Wirtschaftszentren Charleroi und Liège. 
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Weitaus ländlicher strukturiert ist der dünn besiedelte Süden. Bis zum Jahr 2030 wird in Wallonien ein 
Anstieg (+6,4%) der Bevölkerungszahlen erwartet. 

Die Großregion, die der GR-Atlas umfassend vorstellt, weist je Teilgebiet unterschiedliche Struktur-
merkmale auf. Um konvergente Entwicklungen bzw. eine gewisse sozio-ökonomische und sozio-kultu-
relle Integration der Teilgebiete zu erreichen, finden auf unterschiedlichen Ebenen grenzüberschrei-
tende Initiativen und Projekte statt. Eine erschöpfende Übersicht zu den Themen der Zusammenarbeit 
ist kaum möglich, da seit Jahrzehnten in nahezu allen Politikbereichen grenzüberschreitend kooperiert 
wird. Vor diesem Hintergrund haben sich in der Großregion zum Teil in Europa einzigartige Strukturen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt. 

 

Kooperationspraxis 
Die Kooperationspraxis beruht in der Regel auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, da nahezu keine institu-
tionelle Handhabe der hierarchischen Steuerung oder Sanktionierung besteht: „Die Gremien der Groß-
region basieren auf den Grundsätzen netzwerkartiger Verhandlungssysteme, in denen die Prinzipien 
der Freiwilligkeit, der Parität, der Einstimmigkeit und des Konsens dominieren“ (Kohlisch 2008: 94). 
Dementsprechend sind die Partner der Großregion auf ein bereitwilliges Aushandeln von regionalen 
Interessen angewiesen, die auch im Einflussbereich von nationalen Politiken stehen. Somit müssen 
gemeinsam Lösungen für lokale bzw. regionale Handlungserfordernisse entwickelt und diese an die 
jeweiligen politisch-administrativen Kontexte rückgebunden werden (BMVBS 2011: 46). 

Diese Aufgabe stellt die Zusammenarbeit immer wieder auf die Probe. Zwar genießt die grenzüber-
schreitende Kooperation einen gewissen strategischen und politischen Stellenwert in den beteiligten 
Partneradministrationen, gleichwohl bleibt ihre Verankerung in den jeweiligen Fachabteilungen ent-
wicklungsfähig. Häufig bildet die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine an Projekterfordernis-
sen orientierte Einzelaktivität oder eine mehr oder weniger ‚mitlaufende’ Querschnittsaufgabe im ad-
ministrativen Tagesgeschäft einzelner Fachreferenten. Eine Untersuchung der Staatskanzlei des Saar-
landes zeigt, dass im Jahr 2000 mehr als 100 Personen der regionalen Exekutiven, Kammern und Ver-
bände mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst waren (Niedermeyer/Moll 
2007: 303); davon vermutlich nur die wenigsten hauptamtlich. 

Eine auf diesem Gebiet beispiellose Initiative, welche die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
einem eigenen Politikfeld erklärt, ging im Jahr 2009 von der Luxemburgischen Regierung aus. Im Zuge 
der nationalen Wahlen wurde hier das „Ministère de l’intérieur et à la Grande Région“ eingerichtet, 
das die grenzüberschreitende Beziehungen zu den Nachbarregionen – insbesondere im Bereich der 
Raumordnung – stärken soll. Der zuständige Staatsminister kommentierte sein neues Ressort in einem 
Zeitungsartikel: „Faire de la Grande Région une compétence ministérielle est un geste fort pour mon-
trer qu’elle revêt de plus en plus d’importance. Et que nous avons besoin d’elle autant qu’elle a besoin 
de nous“ (o.A. 2009). 

Ein weiteres Merkmal der Zusammenarbeit bzw. der relevanten „Kommunikationsarenen“ (Thiel/Lorig 
2008: 364)  bildet die Vielzahl und Heterogenität der beteiligten Akteure. Diese leitet sich aus der oben 
erläuterten Verwaltungsgliederung ab, die – vor dem Hintergrund der jeweiligen nationalen Kontexte 
– eine unterschiedliche Verteilung von Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen mit sich 
bringt. Dies hat zur Folge, dass die für die Zusammenarbeit geeigneten Partner oftmals zunächst nicht 
an einem gemeinsamen Tisch sitzen bzw. erst identifiziert müssen. So können wichtige Entscheidungen 
zum Teil nicht getroffen werden oder sich erheblich verzögern und die Zahl der Akteure, die in der 
Regel unterschiedliche Verwaltungsebenen repräsentieren, vervielfacht sich. Dies zeigt anschaulich 
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das Beispiel der Kompetenzverteilung für räumliche Planungsprozesse in der Großregion, das die Zu-
gehörigkeit der Partner zum Gipfel der Großregion berücksichtigt. 

Demnach müssen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die geeigneten Partner zu-
sammengebracht und die daraus resultierenden Beziehungen zwischen den Akteuren und beteiligten 
administrativen Ebenen koordiniert werden. Diese Mehr-Ebenen-Kooperation, die institutionelle Kon-
texte unterschiedlicher Länder anlassbezogen oder dauerhaft miteinander vernetzt, ist unumgänglich, 
da die Steuerungsgremien der Großregion über keine autonomen Kompetenzen verfügen. Mit dieser 
sog. „multilevel governance“ verknüpft sind spezifische Handlungserfordernisse (Benz 2006; 
Groß/Wille et. al. 2006: 76ff.; ESPON & Universität Luxemburg 2010: 69f.), welche die politischen Ak-
teure in der Großregion – nach eigenen Angaben – beispielgebend bewältigen. So heißt es in der jüngs-
ten Erklärung des Gipfels: „Die Großregion ist eine wettbewerbsfähige europäische Modellregion für 
grenzüberschreitende „multilevel governance““ (Präsidentschaft des 12. Gipfels 2011: 1). 

Akteure und Kompetenzverteilung für räumliche Planungsprozesse in der Großregion. Quelle: ESPON 
& Universität Luxemburg 2010: 69 (leicht verändert) 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind – an den EU-
Binnengrenzen im Allgemeinen und in der Großregion im Besonderen – auf europäischer, zwischen-
staatlicher und nationaler Ebene anzusiedeln. 

Madrider Abkommen (1980) 
So ist zunächst das Europäische Rahmenabkommen des Europarates über die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften vom 31. Mai 1980 zu nennen. Das als Madrider Ab-
kommen bekannte Instrument setzt den Rahmen für zwischenstaatliche Verträge und die unterzeich-
nenden Staaten bekräftigen darin ihren Willen zur Lösung von Schwierigkeiten, welche die Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften behindern können. 

Die Vertragspflichten sind einem Rahmenabkommen entsprechend allgemein formuliert; von prakti-
scher Bedeutung ist der zweite Teil des Vertragswerks. Er enthält elf Mustervereinbarungen, die zur 
Ausarbeitung zwischenstaatlicher Verträge der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dienen sol-
len. 
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Deutsch-französisch-luxemburgischer Notenaustausch (1980) 
Der Notenaustausch vom 16. Oktober 1980 bildet die eigentliche rechtliche Grundlage der regionalpo-
litischen Zusammenarbeit in der Großregion. Das Abkommen zwischen den Außenministerien der Län-
der Deutschland, Frankreich und Luxemburg regelt die außenpolitische Zusammenarbeit der beteilig-
ten Regierungen und stellt die sich im Jahr 1971 etablierte institutionelle Zusammenarbeit auf eine 
juristische Grundlage. Angesichts der guten Entwicklung der Kooperationsbeziehungen in den 1990er 
und 2000er Jahren wurde der zwischenstaatliche Notenaustausch am 23. Mai 2005 neu aufgelegt und 
um Wallonien sowie um einige Gebietskörperschaften Lothringens erweitert. 

Europaplatz in Schengen. 
Foto: C. Wille 

 

Karlsruher Übereinkom-
men (1996) 
Das Karlsruher Überein-
kommen wurde zwischen 
den Regierungen Frank-
reichs, Deutschlands, Lu-
xemburgs und der Schweiz 
geschlossen und am 23. Ja-
nuar 1996 unterzeichnet. 
Darin wird geregelt, dass 
Gemeinden und Regionen 
der beteiligten Länder 
rechtsverbindliche, grenz-

überschreitende Kooperationsvereinbarungen mit anderen kommunalen und regionalen Gebietskör-
perschaften schließen können, um so Entscheidungen aufeinander abzustimmen oder um gemeinsam 
öffentliche Einrichtungen zu betreiben. Damit wurde die Einrichtung von grenzüberschreitenden örtli-
chen Zweckverbänden (GÖZ) ermöglicht. 

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (2006) 
In Orientierung am Karlsruher Übereinkommen wurde am 5. Juli 2006 ein europaweit gültiges Rechts-
instrument für die Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften verabschiedet. Es ermöglicht die Grün-
dung grenzüberschreitender Zweckverbände ohne vorherige Unterzeichnung eines internationalen 
Abkommens durch die beteiligten Staaten. Der Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) repräsentiert eine eigene Rechtspersönlichkeit gemäß des gültigen Rechts des Landes, in dem 
er seinen Sitz hat. Er ist auf Basis eines eigenen Haushalts geschäftsfähig, stellt eigenes Personal ein 
und ihm können Hoheitsrechte übertragen werden. Der erste EVTZ in Europa wurde 2008 gegründet, 
in dem die Städte Lille, Kortrijk, Tournai unter einem Dach als Eurometropole zusammenarbeiten. 

Neben diesen Eckpunkten des rechtlichen Rahmens für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
sind ferner die Meilensteine des europäischen Integrationsprozesses zu berücksichtigen, welche die 
Kooperationsbeziehungen intensivieren und erleichtern (z.B. Personenfreizügigkeit, Binnenmarkt, ge-
meinsame Währung usw.). Darüber hinaus erleichtern Anpassungen des nationalen Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, so z.B. die Änderungen des deutschen 
Grundgesetzes vom 23.5.1949 durch ein Gesetz vom 21.12.1992.  
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Danach konnten Bundesländer bereits vor dem Karlsruher Übereinkommen mit Zustimmung der Bun-
desregierung teilweise Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen. Zusätz-
lich hat das Saarland durch das Gesetz vom 26.2.1992 als erstes Bundesland neben den grenzüber-
schreitenden Beziehungen auch den europäischen Gedanken in seine Verfassung aufgenommen: 

„Das Saarland fördert die europäische Einigung und tritt für die Beteiligung eigenständiger Regionen 
an der Willensbildung der europäischen Gemeinschaften und des vereinten Europas ein. Es arbeitet 
mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Beziehungen 
zwischen benachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen“ (Verfassung des Saarlandes vom 
15.12.1947, Artikel 60, Abs. 2.). 

Auch in Frankreich wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch die Anpassung des natio-
nalen Verfassungs- und Verwaltungsrechts erleichtert. So z.B. durch das Gesetz über die territoriale 
Verwaltung der Französischen Republik vom 6.2.1992 (Gesetz Joxe/Marchand), das damals französi-
schen Gemeinden, Gemeindeverbänden, Departements und Regionen bestimmte Formen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit ermöglichte (Schmitt-Egner 2005: 190). 

 

Finanzielle Förderung durch die EU 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist nicht nur auf operativer Ebene finanziell aufwendig 
(Übersetzung, Verdolmetschung, Dienstreisen, Reibungsverluste usw.), ebenso erfordern die Gegen-
stände der Zusammenarbeit ein oftmals bedeutendes Budget. Bis Ende der 1980er Jahre standen je-
doch nur in geringem Maße EU-Mittel für Maßnahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zur Verfügung. 

Förderlinien im Rahmen der Interreg-Programme 

 

Durch den geplanten Abbau der Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen im Zuge des EG-Binnen-
marktes wuchs auf europäischer Ebene jedoch das Bewusstsein für die Bedeutung von Grenzregionen 
und ihrer Kooperationsbeziehungen. So wurde mit der Reform der EU-Strukturfonds (1988) die Euro-
päische Struktur- und Kohäsionspolitik im Sinne der heutigen Europäischen Regionalpolitik etabliert 
und eine für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wegweisende Maßnahme entwickelt. 

Die aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanzierte Gemeinschafts-
initiative Interreg ermöglichte es, Grenzregionen nun stärker in nationale Entscheidungsprozesse ein-
zubinden und Kooperationen sowie räumliche Kontinuitäten über nationale Grenzen hinweg finanziell 
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zu fördern und nachhaltig zu entwickeln. Mit Interreg und seinen Fördermodalitäten wurden verschie-
dene Grundprinzipen für die projektorientierte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommis-
sion, den Behörden der Mitgliedstaaten und der Projektpartner festgelegt: 

Prioritäre Handlungsziele wurden definiert, das Partnerschaftsprinzip eingeführt und die Konvergenz 
der Förderstrategien mit den Politiken der Mitgliedstaaten zur Bedingung gemacht. Ferner ist mit In-
terreg bis heute das Kofinanzierungsprinzip verbunden, nach welchem die geförderten Maßnahmen 
in der Regel zur Hälfte aus EFRE-Mitteln und zur Hälfte aus nationalen öffentlichen und/oder privaten 
Mitteln kofinanziert werden. (BMVBS  2011: 92f.) 

Förderlinie A im Rahmen von Interreg II und III in der Großregion nach Programmgebieten. Eigene Zu-
sammenstellung auf Basis von Niedermeyer/Moll 2007: 305; OP 2007: 11 
 

So wurden in den letzten zwanzig Jahren vier Interreg-Programme aufgelegt, die eine ausgewogene 
Entwicklung auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet zwischen den europäischen Regio-
nen zum Ziel hatten. Die unterstützten Aktivitäten beziehen sich auf Kooperationen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit (Förderlinie A), transnationalen Zusammenarbeit (Förderlinie 
B) und interregionalen Zusammenarbeit (Förderlinie C). 

Brunnen auf der Place de 
l'Europe in Grosblieder-
stroff. Foto: C. Wille 

 

Im Rahmen der Förderlinie 
A wurden in der Großre-
gion drei Programmgebiete 
eingerichtet: DeLor (Saar-
land, Rheinland-Pfalz, Lu-
xemburg), DeLux (Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Lu-
xemburg) und WLL (Wallo-
nien, Lothringen, Luxem-
burg). Im Zuge der ersten 
Interreg-Generation (1991-
1993) wurden hier ca. 40 

Projekte mit einem Finanzvolumen von insgesamt 46 Millionen DM durchgeführt (Niedermeyer/Moll 
2007: 305). 
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Während der zweiten In-
terreg-Förderung (1994-
1999) wurden 151 Millio-
nen EUR für grenzübergrei-
fende Projekte verwendet, 
davon 65 Millionen EUR 
aus EFRE-Mitteln. In der 
dritten Interreg-Phase 
(2000-2006) konnten erst-
malig Projekte durchge-
führt werden, die das ge-
samte Gebiet der Großre-
gion – und nicht nur ein-
zelne Programmgebiete – 
abdeckten. 

 

Durch Interreg II kofinanziertes grenzüberschreitendes Projekt. Foto: C. Wille 

 

Diese Möglichkeit eröffnete die regionale Rahmenmaßnahme e-Based Inter Regional Development (e-
BIRD) der Förderlinie C für zwanzig Projekte in den Bereichen sozioökonomische und räumliche Ent-
wicklung (10), Kultur und Wissen (4) sowie Bildung und Forschung (6) (Région wallonne 2007). 

Für die vierte Interreg-Förderphase (2007-2013) wurde die ehemalige Gemeinschaftsinitiative als „Ziel 
3 – Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ innerhalb der europäischen Strukturpolitik fest veran-
kert und somit als europäisches Mainstreamprogramm wesentlich aufgewertet (BMVBS 2011: 93). 

In diesem Zuge haben die politischen Verantwortlichen der Großregion das „Programm zur Europäi-
schen territorialen Zusammenarbeit 2007-2013 Großregion“ (OP 2007) vorgelegt, das ein Budget von 
insgesamt 212 Millionen Euro umfasst (davon die Hälfte EFRE-Mittel). 

Projekte und EFRE-Finanzierung im Rahmen des Programms Interreg IVA Großregion 2007-2013 
(Stand: Januar 2011). Quelle: Präsidentschaft des 12. Gipfels 2011: 6f. 

 

In diesem Rahmen werden Projekte durchgeführt, die sich in die thematischen Schwerpunkte Wirt-
schaft, Raum, Menschen einschreiben und – wie bereits in der regionalen Rahmenmaßnahme e-BIRD 
– das gesamte Gebiet der Großregion betreffen, gleichwohl die ehemalige Interreg-Förderkulisse zur 
Durchführung sog. ortsnaher Projekte erhalten blieb. Ferner wurde die Verwaltung der europäischen 
Fördermittel auf eine neue Grundlage gestellt, die seit 1. April 2010 im Rahmen des europaweit ersten 
EVTZ Interreg stattfindet und elf Partnerbehörden vereint (Präsidentschaft des 12. Gipfels 2011: 5f.). 



C h r i s t i a n  W I L L E  –  G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  Z u s a m m e n a r b e i t  
 

 

16 

Nach dem kursorischen 
Überblick über die Teilge-
biete der Großregion und 
die Praxis der Zusammen-
arbeit mit ihren rechtlichen 
und finanziellen Bedingun-
gen wird im Folgenden die 
Entwicklung der grenzüber-
schreitenden Zusammen-
arbeit und ihrer Kooperati-
onsstrukturen näher vorge-
stellt. Die Betrachtungen 
erfolgen chronologisch und 
nach verschiedenen Ak-
teursebenen.   

 

Luxemburgisch-deutsche Grenze. Foto: C. Wille 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bis zu den 80er Jahren 
Historiker betonen, dass „[v]on einer historisch gewachsenen Großregion, einer ‚natürlich’ zusammen-
gewachsenen großregionalen Bevölkerung keine Rede sein kann.“ (Pauly 2009: 29). Oder: „En effet, la 
Grande Région Saar-Lor-Lux est une région qui se caractérise par une hétérogénéité tant culturelle et 
linguistique que politique et administrative.“ (Wittenbrock 2010: 118). Daraus ist zu schlussfolgern, 
dass die Großregion „[…] sich nicht auf gemeinsame Wurzeln berufen [kann], aus denen ihre Legitima-
tion abzuleiten wäre.“ (Niedermeyer/Moll 2007: 298). Jedoch können Epochen gemeinsamer Ge-
schichte oder ähnliche Wirtschaftsstrukturen in den Blick genommen werden. So ist z.B. an die Zeit 
zwischen 1870 und 1918 zu erinnern, in der sich – begünstigt durch den Frankfurter Vertrag (1871) – 
dichte wirtschaftliche Verflechtungen zwischen dem Saarland, Lothringen und Luxemburg herausbil-
deten. Diese auf der Schwerindustrie beruhenden Beziehungen wurden nach dem Ersten Weltkrieg 
wieder zerschlagen. In diesem Zusammenhang schreibt Lehners „[...] Saar-Lor-Lux wäre eine einheitli-
che Region geworden, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte.“ (Lehners 1996: 85).  

Die kurzzeitigen Beziehungen zwischen den Teilgebieten, die auf ähnlichen Wirtschaftsstrukturen ba-
sierten, wurden in den 1960er Jahren wieder belebt. Die Wirtschaftsakteure der Steinkohleindustrie 
wurden sich im Zuge der Rohstoffkrise zunehmend bewusst, dass die schwierige Situation unter ande-
rem in der nationalen Randlage der einzelnen Teilgebiete begründet lag. Sie organisierten im Jahr 1962 
die erste gemeinsame Konferenz über Raumordnungsfragen, an der Vertreter aus Wirtschaft und Po-
litik aus Trier, Luxemburg, Arlon, Metz und Saarbrücken teilnahmen. Da sich die regionalen Schwierig-
keiten ähnelten und ein Konsens über eine gemeinsam zu entwickelnde Handlungsstrategie bestand, 
beschlossen sie ihre Interessen konzertiert auf der jeweiligen nationalen Ebene vorzubringen. 

Wittenbrock hält hierzu fest: „[…] la rencontre de 1962 reste importante, car pour la première fois des 
représentants des élites politiques et économiques agissent ensemble pour faire connaître leurs inté-
rêts régionaux […].“ (Wittenbrock 2010: 124). So wurde erreicht, dass Kiesinger und de Gaulle sich 
anlässlich des Gipfeltreffens am 13./14. März 1969 auf die Einrichtung einer deutsch-französischen 
Regierungskommission verständigten, die am 19. Februar 1970 erstmals zusammentrat.  
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Freie Fahrt an der belgisch-
luxemburgischen Grenze. 
Foto: Christian Wille 

 

Ein Jahr später folgte dann 
das Großherzogtum Lu-
xemburg, womit sich 1971 
die deutsch-französisch-lu-
xemburgische Regierungs-
kommission konstituierte 
(der formale Name der 
Kommission lautet: Ge-
mischte deutsch-franzö-
sisch-luxemburgische Re-
gierungskommission für 
die Zusammenarbeit im 

Montandreieck). Noch im gleichen Jahr setzt sie die Regionalkommission Saar-Lor-Lux – Trier/West-
pfalz ein, die der Regierungskommission als ausführendes Organ unterstellt ist. Bereits nach kurzer Zeit 
kristallisierte sich die Regionalkommission Saar-Lor-Lux – Trier/Westpfalz als wichtigstes Gremium der 
regionalpolitischen Zusammenarbeit in der Großregion heraus, das sich bis in die 1980er Jahre vorran-
gig mit Fragen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung befasste (Ebd.: 125). 

 

Partner der Exekutive 
Die ersten Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben sich somit Anfang der 
1970er Jahre in einem Klima der Krise konstituiert und beruhten auf zwischenstaatlichen Beziehungen 
zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. 

Deutsch-französisch-luxemburgische Regierungskommission (1971) 
Die deutsch-französisch-luxemburgische Regierungskommission besteht aus Delegationen der Vertre-
ter der Außenministerien der beteiligten Regierungen, denen regionale Repräsentanten als Beobach-
ter angehören. Bis heute ist sie zuständig für die Schaffung der formellen Voraussetzungen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und begleitet die Kooperation in außenpolitischer Perspek-
tive. 

Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz (1971) 
Die Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz bildet das ausführende Organ der deutsch-fran-
zösisch-luxemburgischen Regierungskommission. Sie wurde zu diesem Zweck von den Außenministe-
rien eingesetzt und besteht aus Delegationen der Exekutiven der vier Mitgliedsregionen. Zur Vorberei-
tung von Beschlüssen und deren Umsetzung verfügt sie über Arbeitsgruppen, deren Vorsitze zwischen 
den Regionen verteilt sind. 

  

  



C h r i s t i a n  W I L L E  –  G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  Z u s a m m e n a r b e i t  
 

 

18 

Notenaustausch vom 16. Oktober 1980 
Die Zusammenarbeit im Rahmen der deutsch-französisch-luxemburgische Regierungskommission und 
der Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz vollzog sich zunächst auf Grundlage des gemein-
samen politischen Willens der Partner. Erst ca. zehn Jahre nach der Konstituierung dieser Gremien 
wurde die Zusammenarbeit in einem Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreichs und Luxemburgs formal verankert. Im Notenaustausch vom 16. Oktober 
1980 bekräftigen die Länder auf administrativem, technischem, sozialem, wirtschaftlichem und kultu-
rellem Gebiet verstärkt zusammenarbeiten zu wollen. Der Notenaustausch von 1980 bildet die eigent-
liche Rechtsgrundlage für die regionalpolitische Zusammenarbeit in der Großregion. 

 

Partner der Legislative 
Auf Ebene der Legislative entfaltete sich in den 1980er Jahren eine bis dahin in Europa einzigartige 
grenzüberschreitende Initiative. Im Jahr 1986 wurden erstmals Abgeordnete aus regionalen Parlamen-
ten gewählt, die sich ausdrücklich mit grenzüberschreitenden Fragestellungen befassen. So arbeiten 
im Rahmen des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR) jeweils sieben Abgeordnete des luxemburgi-

schen Nationalparlaments, 
des wallonischen Regional-
parlaments, des lothringi-
schen Regionalrats sowie 
der Landtage von Rhein-
land-Pfalz und des Saarlan-
des zusammen. 

 
 

44. Plenarsitzung des Inter-
regionalen Parlamentarier-
rats am 28. Mai 2010. 
Quelle: Interregionaler Par-
lamentarierrat  

Der Rat besitzt zwar keine legislativen Befugnisse, er versteht sich jedoch als beratende parlamentari-
sche Versammlung der Großregion und äußert seine Meinung in Empfehlungen und Stellungnahmen. 
Die Arbeiten werden in einem ständigen Ausschuss und in Kommissionen vorbereitet und in den jähr-
lichen Plenarsitzungen diskutiert. Der Interregionale Parlamentarierrat übernahm bei der Einführung 
des Oberrheinrats (Elsass, Baden, Nordschweiz, Südpfalz) eine Vorbildfunktion (BMVBS: 2011: 28). 
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Wirtschafts- und Sozialpartner 
Erste Entwicklungen von grenzüberschreitenden Kooperationsstrukturen zwischen den Wirtschafts- 
und Sozialpartner der Großregion sind in den krisengezeichneten 1970er Jahren auszumachen, in de-
nen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten 
heraus erwuchs. 

Freundschaftsbrücke über die Saar zwischen 
Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff. Foto: 
Christian Wille 

 

Interregionaler Gewerkschaftsrat (1976) 
So ist die Gründung der ersten grenzüber-
schreitenden Arbeitnehmervertretung in Eu-
ropa im Jahr 1976 zu nennen. Dem Interregi-
onalen Gewerkschaftsrat gehören Organisa-
tionen der Arbeitnehmervertretung aus dem 
Saarland, aus Rheinland-Pfalz, Lothringen 
und Luxemburg an. Gemeinsam vertreten sie 
die Interessen von Arbeitnehmern und ver-
suchen die Politik auf grenzüberschreitender 
Ebene sozialer zu gestalten. Die Organe des 
Interregionalen Gewerkschaftsrats sind die 
Gemeinsame Konferenz der Partner, das Prä-
sidium sowie das geschäftsführende Präsi-
dium. 

 

 

Interregionaler Rat der Handwerkskammern Saar-Lor-Lux (1989) 
Die Partner des Handwerks schlossen sich am 25. Januar 1989 zum Interregionalen Rat der Handwerks-
kammern Saar-Lor-Lux zusammen, um die bereits seit 1977 bestehende informelle Zusammenarbeit 
auszubauen und formal zu verankern. Dem Rat gehören die Handwerkskammern des Saarlandes, von 
Rheinland-Pfalz, der Departements Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, der belgischen Provinz Lu-
xemburg und Luxemburgs an. Sie fördern den grenzüberschreitenden Informations- und Erfahrungs-
austausch im Handwerk und vertreten ihre Interessen gegenüber regionalen, nationalen und europä-
ischen Akteuren. An der Spitze des Interregionalen Rats steht das Präsidium mit dem Präsidenten, fünf 
Vizepräsidenten und einem Generalsekretär. 

 

  



C h r i s t i a n  W I L L E  –  G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  Z u s a m m e n a r b e i t  
 

 

20 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ab den 90er Jahren 
Ab den 1990er Jahren erfuhr die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an den EU-Binnengrenzen im 
Allgemeinen und in der Großregion im Besonderen einen deutlichen Entwicklungsschub. Einen we-
sentlichen Impuls hierfür gab das 1991 eingeführte europäische Förderprogramms Interreg, durch das 
sich die Zahl der grenzüberschreitenden Projekte vervielfachte und sich auf Ebene der Kooperations-
strukturen notwendigerweise Entwicklungsprozesse vollzogen. 

 

Partner der Exekutive 
In der regionalpolitischen Zusammenarbeit sind in den 1990er Jahren und danach tiefgreifende Ver-
änderungen auszumachen. Besonders hervorzuheben ist die Einrichtung des Gipfels der Großregion 
als politische Entscheidungsebene der institutionellen Kooperation. 

Gipfel der Großregion (1995) 
Der Gipfel der Großregion bildet das zentrale politische Organ der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit und ist in seiner Ausprägung einzigartig in Europa. Er versammelt regelmäßig die höchsten poli-
tischen Vertreter der Teilgebiete, zu denen auch der Premierminister Luxemburgs zählt. 

 

Deutsch-französischer 
Grenzübergang Goldene 
Bremm bei Saarbrücken. 
Foto: Christian Wille 

 

Für die Anfänge der grenz-
überschreitenden Zusam-
menarbeit bleibt festzuhal-
ten, dass ihre Entwicklung 
auf sozio-ökonomischen 
Notwendigkeiten und auf 
regionalen Triebkräften be-
ruhte. Nach der Konstituie-
rung der ersten grenzüber-
schreitenden Strukturen 

wurde die regionalpolitische Zusammenarbeit auf eine juristische Grundlage gestellt und eine behut-
same Differenzierung der grenzüberschreitenden Kooperation nach Akteursebenen setzte ein. Ab den 
1990er Jahren kennzeichnet sich die Zusammenarbeit durch eine verstärkte Ausdifferenzierung und 
Verfestigung der Kooperationsbeziehungen. 

Das erste Gipfeltreffen im Jahr 1995 wurde von der Luxemburgischen Regierung und der saarländi-
schen Landesregierung angeregt und resultierte aus dem Umstand, dass der Regionalkommission Saar-
Lor-Lux–Trier/Westpfalz – in Ermangelung einer geeigneten Entscheidungsebene – der politische Rück-
halt in den Regionen fehlte (Moll/Niedermeyer 2008: 346). 



C h r i s t i a n  W I L L E  –  G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  Z u s a m m e n a r b e i t  
 

 

21 

So bildet der Gipfel bis heute die oberste regionalpolitische Koordinationsebene und trifft Entschei-
dungen von Leitliniencharakter, die von der Regionalkommission Saar-Lor-Lux–Trier/Westpfalz und 
anderer Gremien vorbereitet und umgesetzt werden. Trotz fehlender juristischer Grundlage ist zu be-
obachten, dass die Beschlüsse, die anlässlich der Gipfeltreffen in einer Gemeinsamen Erklärung fest-
gehalten werden, von den Regionen mitgetragen und umgesetzt werden. Der Vorsitz des Gipfels wech-

selt zwischen den Partnern 
alle 24 Monate und steht 
jeweils unter einem ande-
ren Schwerpunktthema. So 
lautete bspw. das Motto 
des aktuell jüngsten Gipfel-
vorsitzes „Mobilitätsinitia-
tive für die Großregion“. 

 
 

Treffen der Chefs der Exe-
kutive im Rahmen des 12. 
Gipfels der Großregion am 
24.01.2011 in Völklingen. 
Quelle: www.saarland.de   

 

 

Saarland  Ministerpräsident 

Lothringen   Präsident des Regionalrats    

Regional-Präfekt 

     Präsident des Generalrats (Département Moselle) 

     Präsident des Generalrats (Département Meurthe-et-Moselle) 

Luxemburg   Premierminister 

Rheinland-Pfalz  Ministerpräsident 

Wallonien   Ministerpräsident (Wallonische Region) 

     Ministerpräsident (Französische Gemeinschaft Belgiens) 

     Ministerpräsident (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) 

Mitglieder des Gipfels der Großregion. Eigene Darstellung 
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1. Gipfel der Großregion, 1995 in Bad Mondorf (Luxemburg) 

Thema: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in relevanten Politikbereichen 

2. Gipfel der Großregion, 1996 in Saarbrücken (Saarland) 

Thema: Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

3. Gipfel der Großregion, 1997 in Manderen (Lothringen) 

Thema: Verkehr und Kommunikation im Dienste des Arbeitsmarktes und der wirtschaftlichen Entwick-
lung in der Großregion 

4. Gipfel der Großregion, 1998 in Trier (Rheinland-Pfalz) 

Thema: Nachhaltige umweltgerechte Entwicklung in der Großregion 

5. Gipfel der Großregion, 2000 in Lüttich (Wallonien) 

Thema: Kultur und Tourismus in der Großregion; Orte und Menschen 

6. Gipfel der Großregion, 2001 in Bad Mondorf (Luxemburg) 

Thema: Förderung einer Unternehmenskultur und konzertierten Politik der KMU in der Großregion 

7. Gipfel der Großregion, 2003 in Saarbrücken (Saarland) 

Thema: Bildung und Forschung; Zukunftsbild 2020               

8. Gipfel der Großregion, 2005 in Metz (Lothringen) 

Thema: Mehrere Themenkreise 

9. Gipfel der Großregion, 2006 in Trier (Rheinland-Pfalz) 

Thema: Wir in der Großregion! Elf Millionen Europäer wirken zusammen 

10. Gipfel der Großregion, 2008 in Namur (Wallonien) 

Thema: Arbeitsmarkt 2020 – Wirtschaft und Innovation – Hochschulkooperation – Europäische territo-
riale Zusammenarbeit 

11. Gipfel der Großregion, 2009 in Senningen (Luxemburg) 

Thema: Raumplanung und -entwicklung 

12. Gipfel der Großregion, 2011 in Völklingen (Saarland) 

Thema: Mobilitätsinitiative für die Großregion 

13. Gipfel der Großregion, 2013 in Lothringen 

Thema: Großregion – eine europäische Ambition, eine klare politische Steuerung und Maßnahmen im 
Dienste der Bürger 

Gipfelthemen im Überblick 1995-2013. Eigene Zusammenstellung 
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Einige der unten vorzustellenden Kooperati-
onsnetze in der Großregion spielen eine 
wichtige Rolle für die Umsetzung der Gipfel-
beschlüsse und stehen dem interregionalen 
Spitzengremium beratend zur Seite. Dazu 
zählen z.B. der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss der Großregion oder die Interregio-
nale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, die 
dem Gipfel regelmäßig über sozio-ökonomi-
sche Entwicklungen in der Großregion be-
richten und politische Handlungsempfehlun-
gen aussprechen.  

 

Zukunftsbild 2020 - eine gemeinsame Vision 
für die regionalpolitische grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit Quelle: saarland.de   

 
Zukunftsbild 2020 (2003) 
Von den zahlreichen Beschlüssen und Initia-
tiven des Gipfels ist besonders das im Jahr 
2003 vorgelegte „Zukunftsbild 2020“ hervor-

zuheben, das einen substantiellen Beitrag für die strategische Koordination der regionalpolitischen Zu-
sammenarbeit leistet. Es repräsentiert ein allgemein formuliertes Entwicklungskonzept, das Themen 

und Strukturen der zukünftigen bzw. ange-
strebten regionalpolitischen Kooperation vor-
zeichnet. Die gemeinsame Ausarbeitung des 
„Zukunftsbild 2020“ beruhte auf der Überle-
gung, dass sich die grenzüberschreitenden 
Projekte und Kooperationen besonders seit 
den 1990er Jahren vervielfacht haben, jedoch 
fehle eine gemeinsame Leitlinie (ausführlich 
Moll/Niedermeyer 2008). So wurden in dem 
Strategiepapier gemeinsame Visionen für 
acht Politikfelder formuliert: Kultur, Bildung, 
Hochschulen und Forschung, Wirtschaft und 
Beschäftigung, soziale Netze, Verkehr und 
Transportwesen, Umwelt und Raumentwick-
lung sowie institutionelle Architektur der 
Großregion (7. Gipfel der Großregion 2003). 

 

Am 16.10.1997 wurde die erste trinationale 
Briefmarke SaarLorLux von Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg herausgegeben. 
In allen drei Ländern zeigt sie das gleiche Mo-
tiv. Quelle: philatelie.deutschepost.de   
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Gemeinsames Sekretariat des Gipfels (2011) 
Die regionalpolitische Zusammenarbeit im Rahmen des Gipfels der Großregion soll zukünftig von ei-
nem gemeinsamen Sekretariat koordiniert und so als EVTZ Großregion weiter verfestigt werden. In der 
entsprechenden politischen Beschlussfassung heißt es hierzu: 

„Der 11. Gipfel entschließt sich […] eine Struktur zu schaffen, deren Ziel es ist, die strukturellen und 
technischen Abläufe zu vereinfachen und die Qualität der Arbeiten zu steigern. […] Die Gipfelteilneh-
mer sind davon überzeugt, dass das geeignete Arbeitsinstrument […] in der Einsetzung eines Europäi-
schen Verbundes der Territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) als Verwaltungsorgan sämtlicher Vorgaben 
des Gipfels der Chefs der Exekutiven der Großregion liegt.“ (Le Gouvernement du Grand-Duché du 
Luxembourg  2009: 5). 

So beauftragte der 11. Gipfel der Großregion (2008-2009) die nachfolgende Präsidentschaft (2009-
2010) mit der Vorbereitung dieser Struktur, die im Jahr 2011 unter lothringischem Gipfelvorsitz (2011-
1013) eingesetzt werden soll. Anlässlich des 12. Gipfels der Großregion am 24. Januar 2011 bekräftigen 
die Chefs der Exekutive die angestrebte Einrichtung des gemeinsamen Sekretariats: „Die Gipfelmitglie-
der […] wollen die zügige Schaffung dieser gemeinsamen Struktur“ (Präsidentschaft des 12. Gipfels 
2011: 4f.). 

 

Beschlussfassung  11. Gipfel am 17.07.2009 

Vorbereitung   Durch den 12. Gipfel (Vorsitz 2009-2010: Saarland) 

Einsetzung   Durch den 13. Gipfel (Vorsitz 2011-2013: Lothringen) 

Rechtsform   Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ Großregion) 

Aufgaben  Administrative Unterstützung, Umsetzung der Beschlüsse, Verstetigung der 
Arbeiten 

Sitz    Haus der Großregion (Luxemburg) 

Dauer    Dauerhafte Einrichtung 

Arbeitsgrundlage      Gemeinsame Satzung und Gründungsvereinbarung 

Finanzierung       Von den Partnern gemeinschaftlich getragenes Funktionsbudget 

Leitung       Partnerschaftliche Leitung 

Personal       Eigenes Personal 

Eckdaten zum gemeinsamen Sekretariat des Gipfels der Großregion. Quelle: Präsidentschaft des 12. 
Gipfels 2011: 4f 

 

Das gemeinsame Sekretariat soll eine wichtige Rolle spielen für den Austausch des Gipfels mit allen 
Akteursebenen und für die Stärkung seiner politischen Beziehungen mit allen Kooperationsstrukturen 
in der Großregion (Präsidentschaft des 12. Gipfels 2011: 21). 
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Vor dem Jean Monnet-Ge-
bäude in Luxemburg. Foto: 
C. Wille 

 

Diese von den Chefs der 
Exekutive formulierte Vi-
sion schließt an die Überle-
gungen von ‚großregiona-
len Raumentwicklern’ an, 
die im gemeinsamen Sekre-
tariat mittelfristig „einen 
Inkubator für einen starken 
politischen EVTZ“ sehen, 

der durch erweiterte Governance-Instrumente eine nachhaltige Umsetzung der Gipfelbeschlüsse un-
ter Beteiligung möglichst vieler Akteure des öffentlichen und privaten Sektors sicherstellen kann 
(ESPON & Universität Luxemburg 2010: 174f.). 

 

Neufassung des Notenaustauschs (2005) 
Die Zusammenarbeit und Aufgaben der deutsch-französisch-luxemburgischen Regierungskommission 
und der Regionalkommission Saar-Lor-Lux – Trier/Westpfalz wurden im Notenaustausch von 1980 ver-
traglich verankert. 25 Jahre danach wurde diese rechtliche Grundlage der Zusammenarbeit von den 
beteiligten Außenministerien überarbeitet. So ist seit dem 11. Januar 2008 der erweiterte Notenaus-
tausch vom 23. Mai 2005 gültig, nach dem Lothringen in der Regionalkommission nicht mehr aus-
schließlich durch den Präfekten der Zentralregierung vertreten ist, sondern nun zusätzlich durch den 
Regionalrat Lothringens und durch die Generalräte der Departements Moselle und Meurthe-et-Mo-
selle. 

Pressekonferenz zum 12. 
Gipfel der Großregion. 
Quelle: saarland.de   

 

Außerdem wurde die regio-
nalpolitische Zusammenar-
beit um die Wallonische 
Region, Französische Ge-
meinschaft Belgiens und 
Deutschsprachige Gemein-
schaft Belgiens erweitert. 
Ferner legten die beteilig-
ten Regierungen im erwei-
terten Notenaustausch die 
genannte Aufgabenteilung 

zwischen dem Gipfel der Großregion als Entscheidungsebene und der Regionalkommission Saar-Lor-
Lux–Trier/Westpfalz – Wallonien als Umsetzungsebene formal fest. 
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Wirtschafts- und Sozialpartner 
Neben den Veränderungen in der regionalpolitischen Zusammenarbeit differenzieren sich auch die 
Kooperationsstrukturen der Wirtschafts- und Sozialpartner ab den 1990er Jahren weiter aus. 

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (1990) 
Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern von Luxemburg, Saarland, Trier und des 
Departement Moselle wurde am 20. Dezember 1990 als freiwilliger Zusammenschluss ohne Rechts-
grundlage ins Leben gerufen. Ihm schlossen sich zwei Jahre später die Industrie- und Handelskammer 
Westpfalz und des Departement Meurthe-et-Moselle an. Die Arbeitsgemeinschaft koordiniert den Er-
fahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kammern und unterstützt Projekte der 
grenzüberschreitenden Wirtschaftskooperation. Die Geschäftsführung des interregionalen Gremiums, 
dessen Aufgaben und Struktur in einer Vereinbarung festgelegt sind, wechselt alle zwei Jahre. 

Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (1997) 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion wurde auf Vorschlag des Gipfels am 4. Februar 
1997 eingerichtet und berät ihn in wirtschaftlichen und sozialen Fragen. In diesem europaweit einzig-
artigen Gremium in Grenzregionen kommen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zusammen und 
entwickeln Vorschläge und Analysen für sozio-ökonomische Fragestellungen im Kooperationsraum. 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss zählt je Teilgebiet sechs Mitglieder, darunter zwei Arbeitgeber- 
und zwei Gewerkschaftsvertreter sowie zwei weitere Mitglieder. 

In die ehemalige Zollstelle 
der saarländisch-luxembur-
gischen Grenze zwischen 
Perl und Remich ist ein 
Schnellimbiss eingezogen. 
Foto: Christian Wille 

 

Der Vorsitz des Wirt-
schafts- und Sozialaus-
schusses rotiert zwischen 
den Regionen analog zur 
Gipfelpräsidentschaft und 
verfügt über Arbeitsgrup-
pen, die dem Gipfel Ar-
beitsschwerpunkte vor-
schlagen und seine Be-

schlüsse umsetzen. Während einer Amtsperiode treffen sich die Ausschussmitglieder mindestens zwei 
Mal jährlich in einer Vollversammlung. 
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Die Abgrenzung der EuRegio SaarLorLux+ (1995). Quelle: GR-Atlas 

 
Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (1998) 
Die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle wurde auf Initiative des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses der Großregion vom 4. Gipfel der Großregion (1998) beschlossen. Die Einrichtung unter-
stützt die politischen Verantwortlichen der Großregion in Arbeitmarktfragen und fertigt Berichte sowie 
Handlungsempfehlungen an, die sich an aktuellen Schwerpunktthemen orientieren. Die Durchführung 
der Arbeiten übernimmt ein Netzwerk von Fachinstituten aus der Großregion, das zentral koordiniert 
wird. Es untersteht einem Lenkungsausschuss, der in Absprache mit dem Gipfel die Aufgaben festlegt. 
(ausführlich Bierbaum/Kuntz 2009) 

Gewerkschaftliche Plattform der Großregion (2000) 
Die Gewerkschaftliche Plattform der Großregion wurde im Jahr 2000 gegründet und ihr gehören ge-
werkschaftliche Organisationen an, die – als Mitglieder im Europäischen Gewerkschaftsbund – in der 
Großregion aktiv sind. Zu den wesentlichen Aufgaben der Plattform gehören die Interessensvertretung 
von Arbeitnehmern und die Koordination gemeinsamer Positionen zu aktuellen sozialpolitischen The-
men. Der Vorsitz des Kooperationsnetzwerks rotiert zwischen den Vertretern der Regionen analog zur 
Gipfelpräsidentschaft. 
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Partner der Kommunen und Gemeinden 
Die Kooperationsbeziehungen zwischen den Partnern der Kommunen und Gemeinden intensivierten 
sich ab den 1990er Jahren spürbar und wurden nach der Jahrtausendwende zunehmend institutiona-
lisiert. 

EuRegio SaarLorLux+ (1995) 
Bereits im Jahr 1988 konstituierte sich eine grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaft kommunaler 
Gebietskörperschaften mit dem Namen Comregio. Die hier zunächst ohne rechtliche Grundlage ko-
operierenden Städte und Gemeinden der Großregion gründeten am 15. Februar 1995 einen Verein mit 
dem Namen EuRegio SaarLorLuxRhein, der bis heute besteht. Als kommunaler Spitzenverband mit Sitz 
in Luxemburg vertritt er die kommunalen Interessen von ca. 40 Städten und Gemeinden aus dem Saar-

land, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Lothrin-
gen gegenüber anderen grenzüberschreiten-
den Gremien und nationalen bzw. regionalen 
Behörden. Der Verein fungiert als Informa-
tions- und Kontaktstelle und initiiert Veran-
staltungen und Projekte für die Kommunen 
der Großregion. Außerdem nimmt die EuRegio 
SaarLorLuxRhein als Beobachter an den Ar-
beitsgruppen „Raumordnung“ und „Verkehr“ 
der Regionalkommission Saar-Lor-Lux – 
Trier/Westpfalz – Wallonien teil. Anlässlich 
der Generalversammlung im Jahr 2005 be-
nannte sich der Kommunalverband in EuRegio 
SaarLorLux+ um. 

 

Logo der EuRegio SaarLorLux+. Quelle: eure-
gio.lu    

 

Zukunft SaarMoselle Avenir (1997) / Eurodistrict SaarMoselle (2004) 
Der Verein Zukunft SaarMoselle Avenir wurde 1997 ins Leben gerufen und ihm gehören 26 deutsche 
und französische Gemeinden und Gemeindeverbände im Raum Saarbrücken – Moselle-Est an. Ziel des 
Vereins – mit Sitz in Sarreguemines und Kooperationsbüro in Saarbrücken – ist die Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene zwischen dem Saarland und dem De-
partement Moselle. 

Am 5. Mai 2004 wurde der Verein in den Eurodistrikt Saarbrücken – Moselle-Est überführt, womit in 
der Großregion das – anlässlich des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrags vom deutsch-französischen 
Gipfel vorgelegte – Instrument der Eurodistrikte umgesetzt wurde. Es soll grenznachbarschaftliche Ag-
glomerationsräume entlang der deutsch-französischen Grenze motivieren in strategischen Bereichen 
von gemeinsamem Interesse zu kooperieren. Die Zusammenarbeit der kommunalen Partner findet seit 
dem 6. Mai 2010 im Rahmen eines EVTZ statt. 

  



C h r i s t i a n  W I L L E  –  G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  Z u s a m m e n a r b e i t  
 

 

29 

Abgrenzung des Eurodistricts Saarbrücken – Moselle-Est. Quelle: GR-Atlas 

 

Logo des Eurodistrict Saar-
Moselle. Quelle: saarmos-
elle.org   
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Quattropole (2000) 
Quattropole ist ein grenzüberschreitendes Städtenetz, das im Januar 2000 zwischen den Städten Lu-
xemburg, Metz, Saarbrücken und Trier gegründet wurde. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll insbe-
sondere ein besseres Standortmarketing sowie eine bessere Struktur- und Wirtschaftsentwicklung er-
reicht werden. Quattropole untersteht einem politischen Lenkungsausschuss, der sich aus den Bürger-

meistern der vier Städte zu-
sammensetzt. Ein Koordi-
nationsausschuss betreut 
das Tagesgeschäft und die 
Umsetzung von Projekten. 
Ergänzt wird die organisa-
torische Struktur von Kon-
taktbüros in den Partner-
städten und Arbeitsgrup-
pen zu den Themen Ver-
waltung, Bürger, wirt-
schaftliche Aktivität und 
Raum. 

 

Logo des Städtenetzwerks 
Quattropole. Quelle: quat-
tropole.org   

 
Tonicités (2011) / Lela+ (2006) 
Tonicités ist ein grenzüberschreitendes Städtenetz, das im Juli 2006 von den Städten Luxemburg, Esch-
sur-Alzette, Longwy und Arlon unter der Bezeichnung Lela+ gegründet wurde. Ein Jahr später kamen 
die Städte Metz und Thionville dazu. Gemeinsam arbeiten sie über Fragen der Arbeitsnehmermobilität, 
Schienen- und Straßeninfrastruktur, der Anbindung an Hochgeschwindigkeitsdatennetze und Stadt-

entwicklung. Die Themen 
setzt der Lenkungsaus-
schuss – bestehend aus den 
Bürgermeistern der sechs 
Städte – fest, die ein Koor-
dinierungsausschuss mit 
seinen derzeit sieben Ar-
beitsgruppen bearbeitet. 
Im Jahr 2011 wurde das 
Netzwerk Lela+ in Tonicités 
umbenannt. 

 
 

Logo des Städtenetzwerks 
Tonicités (Lela+). Quelle: 
tonicites.eu   
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Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ab den 1990er Jahren ist festzuhalten, dass neben der 
allgemeinen Ausdifferenzierung der Akteursebenen sich verstärkt auf kommunaler Ebene Kooperati-
onsstrukturen herausbildeten. Ferner wurde die regionalpolitische Kooperation in mehrfacher Hin-
sicht gestärkt. Diese Entwicklungen sind auf wirtschaftliche und soziale Notwendigkeiten in der Groß-
region zurückzuführen sowie auf zwischenstaatliche und europäische Initiativen, wie etwa das Karls-
ruher Übereinkommen, die Interreg-Förderprogramme, die Neufassung des Notenwechsels von 1980 
oder die Möglichkeit des Europäischen Verbunds für Territoriale Zusammenarbeit. 
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Abkürzungen 
EVTZ – Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit 

EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EU – Europäische Union 

k.A. – keine Angabe 

e-BIRD – e-Based Inter Regional Development 
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Links 
 

Bekanntmachung der Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs Belgien mit der Walloni-
schen Region, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Republik Frankreich und der Regierung des 
Großherzogtums Luxemburg über die Zusammenarbeit in den Grenzregionen vom 19. März 2010  

Europäisches Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Ge-
bietskörperschaften 

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über 
den Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

Zukunftsbild 2020 

Weitere Dokumente  

http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5b%40attr_id%3D%27bgbl210s0472.pdf%27%5d&wc=1&skin=WC
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5b%40attr_id%3D%27bgbl210s0472.pdf%27%5d&wc=1&skin=WC
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5b%40attr_id%3D%27bgbl210s0472.pdf%27%5d&wc=1&skin=WC
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5b%40attr_id%3D%27bgbl210s0472.pdf%27%5d&wc=1&skin=WC
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.131.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.131.1.de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:DE:PDF
http://www.saarland.de/12535.htm
http://www.granderegion.net/de/documents-officiels/registre-cooperation/index.html
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